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Fortbildungspriifungsordnung
zur Fachwirtin/zum Fachwirt fiir ambulante medizinische Versorgung
der Arztekammer Nordrhein

Bekanntmachung der Arztekammer Nordrhein

Vom 18. Mai 2020

Auf Beschluss des Berufsbildungsausschusses vom 18. Mai 2020 nach § 79 Abs. 4 S. 1 Berufs-
bildungsgesetz (BBiG) vom 23. Marz 2005 (BGBI. | S. 931 ff.) erldsst die Arztekammer Nordrhein
als die nach § 71 Abs. 6 BBiG zustandige Stelle gemaB § 54 Abs. 1S. 1folgende Prifungsordnung
far die Durchfiihrung von Prifungen zur Fachwirtin/zum Fachwirt fir ambulante medizinische
Versorgung.
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Praambel

Ziel dieser Fortbildung zum Fachwirt/zur Fachwirtin fir ambulante medizinische Versorgung ist
es, dem/der Medizinischen Fachangestellten/Arzthelfer/Arzthelferin einen beruflichen Aufstieg
zu ermoglichen. Der Fachwirt/die Fachwirtin flir ambulante medizinische Versorgung soll als fiih-
rende Kraft im Team des niedergelassenen Arztes/der niedergelassenen Arztin oder anderer
ambulanter Versorgungseinrichtungen anspruchsvolle und/oder spezialisierte Aufgaben in den
Bereichen Medizin, Patientenbegleitung und Koordination sowie Praxisfihrung wahrnehmen. Der
Fachwirt/die Fachwirtin flr ambulante medizinische Versorgung soll dartuber hinaus weiterfih-
rende Handlungskompetenzen in mindestens einem medizinischen Arbeitsfeld nachweisen, um
den Arzt/die Arztin qualifiziert zu unterstitzen.

Erster Abschnitt

Fortbildung mit Priifung
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§1

Ziel der Fortbildung mit Priifung

(1) Ziel der Fortbildung zum gepriften Fachwirt/zur gepriften Fachwirtin flir ambulante medizini-
sche Versorgung ist es, durch Erweiterung und Vertiefung der Kenntnisse, Fertigkeiten und Er-
fahrungen eines/einer Medizinischen Fachangestellten / Arzthelfers/Arzthelferin, auch durch den
Erwerb besonderer Handlungskompetenzen in mindestens einem medizinischen Arbeitsfeld in
einem anderen oder umfassenderen Tatigkeitsbereich in erweiterter Verantwortung tatig werden
zu kdnnen.

(2) Zum Nachweis der Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen, die durch die berufliche Fortbil-
dung zum Fachwirt/zur Fachwirtin fiir ambulante medizinische Versorgung erworben wurden,
fiihrt die Arztekammer Priifungen nach MaBgabe nachfolgender Vorschriften durch.

§2

Abschluss

Die erfolgreich abgelegte Priifung im Pflichtteil vor der Arztekammer Nordrhein fiihrt in Verbin-
dung mit dem Nachweis Uber den abgeschlossenen medizinischen Wahlteil gem. § 4 Abs. 2
und 3 zu dem Abschluss ,Fachwirt flir ambulante medizinische Versorgung"” bzw. ,Fachwirtin fiir
ambulante medizinische Versorgung”.

Zweiter Abschnitt

Vorbereitung der Fortbildungsprifung

§3
Voraussetzungen fiir die Zulassung zur Priifung
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(1) Zur Prifung ist zuzulassen, wer

a) eine mit Erfolg vor einer Arztekammer abgelegte Abschlusspriifung als Medizinischer Fachan-
gestellter/Medizinische Fachangestellte/Arzthelfer/Arzthelferin oder einen gleichwertigen Ab-
schluss oder die Berufsausbildung und Prufung in einem anderen medizinischen Fachberuf mit
anschlieBender einschlagiger Berufserfahrung von in der Regel mindestens zwei Jahren in der
Tatigkeit als Medizinischer Fachangestellter/Medizinische Fachangestellte/Arzthelfer/Arzthelfe-
rin sowie

b) die regelmaBige Teilnahme an der Fortbildung in den Bereichen, in denen die Priifung abge-
legt wird,

nachweist.

(2) Der Antrag auf Zulassung zur Priifung ist schriftlich nach den von der Arztekammer bestimm-
ten Fristen und Vorgaben zu stellen.

(3) Dem Antrag sind folgende Dokumente beizufligen:

1. Zeugnis Uber die erfolgreiche Abschlussprifung zum/zur Medizinischen Fachangestellten/
Arzthelfer/Arzthelferin oder eines anderen Abschlusses nach Abs. 1a

2. Bescheinigungen Uber die Teilnahme nach Abs. 1b

(4) Ortlich zustandig fir die Zulassung zur Priifung ist die Arztekammer Nordrhein, wenn in ih-
rem Bereich der Antragsteller/die Antragstellerin

a) in einem Arbeitsverhaltnis steht oder
b) seinen/ihren Wohnsitz hat oder

c) an einer MaBnahme der Fortbildung gemaB § 4 teilgenommen hat.
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(5) Auslandische Bildungsabschlliisse und Zeiten der Berufstatigkeit im Ausland werden bei
Nachweis bertcksichtigt.

(6) Die Gleichwertigkeit eines anderen beruflichen Abschlusses mit dem des/der Medizinischen
Fachangestellten/Arzthelfers/Arzthelferin sowie mit auslandischen Bildungsabschlissen stellt
auf Antrag die zusténdige Arztekammer fest.

(7) Uber die Zulassung zur Prifung entscheidet die Arztekammer Nordrhein.

§4

Dauer und Gliederung der Fortbildung

(1) Die Fortbildung umfasst insgesamt mindestens 420 Unterrichtsstunden.

(2) Die Fortbildung gliedert sich in einen Pflichtteil von 300 Unterrichtsstunden, der Gegenstand
der Prifungen nach dieser Priifungsordnung ist und in einen Wahlteil von mindestens 120 Unter-
richtsstunden.

(3) Ein Fortbildungskurs des Wahlteils soll mindestens 40 Unterrichtsstunden umfassen. Der
Wahlteil beinhaltet anerkannte Qualifizierungen in medizinischen Schwerpunktbereichen.

(4) Uber die Anerkennung von Qualifizierungen innerhalb des Pflicht- und Wahlteiles entscheidet
die Arztekammer.

(5) Die in der Fortbildung zu erwerbenden Kenntnisse, Fertigkeiten und Fahigkeiten des Pflicht-
teiles werden in einzelnen Modulen nach MaBgabe des jeweils geltenden Rahmencurriculums
der Bundesarztekammer vermittelt, die von den Fortbildungsteilnehmern/Teilnehmerinnen inner-
halb von 3 Jahren absolviert werden sollen.
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(6) Die Absolvierung von Fortbildungskursen des Wahlteiles soll nicht langer als 3 Jahre vor oder
nach Absolvierung des Pflichtteils erfolgen. Im Falle einer Férderung nach dem Aufstiegsforde-
rungsgesetz (AFGB) sind die dort angegebenen Fristen zu beachten.

§5

Inhalte der Fortbildung und der Priifung

(1) Die Fortbildung gliedert sich in die Bereiche

a. Lern- und Arbeitsmethodik,

b. Patientenbetreuung und Teamfiihrung,

c. Qualitatsmanagement,

d. Durchfihrung der Ausbildung,

e. Betriebswirtschaftliche Praxisfiihrung,

f. Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien,
g. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie

h. Betreuung von Risikopatienten und Notfallmanagement,

die Gegenstand der Prifung sind.

(2) Im Prifungsbereich Lern- und Arbeitsmethodik soll der Prifungsteilnehmer/die Prifungsteil-
nehmerin nachweisen, dass er/sie in der Lage ist, Strategien, Methoden und Medien des Lernens
und der Prasentation fir selbst gesteuerte, erfolgreiche Lernprozesse, zur Selbstkontrolle und
zur Prifungsvorbereitung, zum lebenslangen Kompetenzerhalt sowie in padagogischen Anwen-
dungssituationen zu nutzen.

(3) Im Prufungsbereich Patientenbetreuung und Teamfiihrung soll der Prifungsteilnehmer/die
Prifungsteilnehmerin nachweisen, dass er/sie zu einer sensiblen und effektiven Gesprachsfiih-
rung mit Patienten und Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen in der Lage ist. Dabei soll er/sie die Grund-
lagen und Techniken der Kommunikation und Interaktion sowie der Wahrnehmung und Motivati-
on nutzen und Patienten und Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen in ihren spezifischen Problemen und
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Interessenslagen sowie sozialen Kontexten wahrnehmen. Er/Sie motiviert insbesondere Patien-
ten durch individuelle Ansprache oder im Rahmen von Gruppenschulungen zur kontinuierlichen
Mitwirkung im Behandlungsprozess. Er/Sie setzt die wichtigsten Methoden und Techniken zur
erfolgsorientierten Anleitung von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen und zur Teamentwicklung ein.

(4) Im Prifungsbereich Qualitditsmanagement soll der Prufungsteilnehmer/die Priifungsteilneh-
merin nachweisen, dass er/sie bei der Einfiihrung, Durchfiihrung, Kontrolle und Evaluation von
Qualitatsmanagementsystemen und -prozessen gestaltend mitwirkt. Im Sinne eines permanen-
ten Qualitdtsentwicklungsprozesses wirkt er/sie durch entsprechende Methoden auf die Errei-
chung von Qualitatszielen und Qualitatsbewusstsein bei den Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen hin.
Unter Verantwortung des Arztes/der Arztin setzt er/sie Qualitdtsinstrumente, -verfahren und
-techniken planvoll ein, fihrt MaBnahmen durch und optimiert sie patienten- und mitarbeiterori-
entiert.

(5) Im Prifungsbereich Durchfiihrung der Ausbildung soll der Prifungsteilnehmer/die Priifungs-
teilnehmerin nachweisen, dass er/sie auf der Grundlage der rechtlichen Rahmenbedingungen die
Ausbildung von Medizinischen Fachangestellten planen, durchfiihren und kontrollieren kann. Er/
Sie vermittelt Ausbildungsinhalte, leitet die Auszubildenden an, berat und motiviert sie. Er/Sie
wendet dabei Kenntnisse der Entwicklungs- und der Lernpsychologie sowie der Berufs- und Ar-
beitspadagogik an.

(6) Im Prufungsbereich Betriebswirtschaftliche Praxisfiihrung soll der Prifungsteilnehmer/die
Prifungsteilnehmerin nachweisen, dass er/sie betriebliche Ablaufe unter 6konomischen Ge-
sichtspunkten planen, organisieren und Uberwachen kann. Er/Sie gestaltet Arbeitsablaufe und
Organisationsstrukturen durch einen zielgerichteten und effizienten Ressourceneinsatz. Er/Sie
setzt marketingorientierte MaBnahmen zum Zwecke der Weiterentwicklung von Unternehmens-
zielen ein. Mit Betriebsmitteln und Materialien geht er/sie unter Beachtung logistischer und 6ko-
logischer Gesichtspunkte effizient um.

(7) Im Prifungsbereich Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien soll der Pri-
fungsteilnehmer/die Priifungsteilnehmerin nachweisen, dass er/sie bei der Hard- und Software-
planung mitwirkt, diese in die betriebliche Ablauforganisation integriert und effizient anwenden
kann. Er/Sie setzt Informations- und Kommunikationstechniken in allen Funktionalitaten ein und
kommuniziert mit internen und externen Partnern. Dabei setzt er/sie fachkundig die Bestimmun-
gen des Datenschutzes und der Datensicherheit um.

(8) Im Prufungsbereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz soll der Priifungsteilnehmer/die
Prafungsteilnehmerin nachweisen, dass er/sie die rechtlichen Grundlagen des Arbeitschutzes
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kennt und die Verfahren beherrscht. Er/Sie Uberpriuft die MaBnahmen zur Verhinderung und Ver-
meidung von Infektionen/Unfallen bei Personal und Patienten, plant Veranderungen und kontrol-
liert deren Umsetzung. Er/Sie Uberwacht die Einhaltung der Vorgaben des Medizinproduktege-
setzes, der Medizinproduktebetreiberverordnung sowie der Biostoffverordnung.

(9) Im Prifungsbereich Risikopatienten und Notfallmanagement soll der Prifungsteilnehmer/die
Prifungsteilnehmerin nachweisen, dass er/sie in der Lage ist, gesundheitliche Risiken zu erken-
nen sowie Laborwerte einzuschitzen und an den Arzt/die Arztin weiterzuleiten. Er/Sie sichert
den Informationsfluss und organisiert die notwendigen Rahmenbedingungen in der Gesundheits-
einrichtung. Er/Sie begleitet spezifische Patientengruppen kontinuierlich bei der Einhaltung arzt-
lich verordneter MaBnahmen und beachtet dabei insbesondere soziale und kulturelle Besonder-
heiten. Er/Sie ist in der Lage, notfallmedizinische Situationen zu erkennen und MaBnahmen im
Rahmen des Notfallmanagements einzuleiten. Er/Sie organisiert den standigen Kompetenzerhalt
aller nichtarztlichen Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.

(10) Die Lerninhalte der Bereiche sind im Rahmencurriculum der Bundesarztekammer fir die
Fachwirtin/den Fachwirt fir ambulante medizinische Versorgung festgelegt.

§6

Priifungstermin

(1) Die Arztekammer legt die Priifungstermine fest. Die Termine sollen nach Méglichkeit mit den
betroffenen Fortbildungseinrichtungen abgestimmt werden.

(2) Die Arztekammer gibt die Priifungstermine einschlieBlich der Anmeldefristen friihzeitig, spa-
testens einen Monat vor Ablauf der Anmeldefrist bekannt. Wird die Anmeldefrist Uberschritten,
kann die Arztekammer die Annahme des Antrags verweigern.

(3) Werden fur schriftlich durchzuflihrende Priifungsbereiche einheitliche Uberregionale Aufga-

ben verwendet, sind lGberregional abgestimmte Prifungstage anzusetzen.
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§7

Befreiung von schriftlichen Priifungsbereichen

(1) Der Prufungsteilnehmer/die Prifungsteilnehmerin wird auf Antrag von der Ablegung einzelner
Priifungsbestandteile durch die Arztekammer befreit, wenn er/sie eine andere vergleichbare
Prafung vor einer 6ffentlichen oder einer staatlich anerkannten Bildungseinrichtung oder vor ei-
nem staatlichen Prifungsausschuss oder einer anderen zustandigen Stelle erfolgreich abgelegt
hat und die Anmeldung zur Fortbildungsprifung innerhalb von zehn Jahren nach der Bekanntga-
be des Bestehens der Prifung erfolgt.

(2) Antrage auf Befreiung von einem Bereich oder mehreren Bereichen der schriftlichen Priifung
sind zusammen mit dem Zulassungsantrag schriftlich bei der Arztekammer zu stellen. Die Nach-
weise Uber abgelegte Prifungen nach Abs. 1 sind beizuflgen.

§8

Entscheidung liber die Zulassung und iiber Befreiungsantrage

(1) Uber die Zulassung sowie {iber die Befreiung von einem Priifungsbereich oder mehreren Prii-
fungsbereichen entscheidet die Arztekammer. Hilt sie die Zulassungsvoraussetzungen oder die
Befreiungsgriinde nicht flir gegeben, so entscheidet der Priifungsausschuss.

(2) Die Entscheidungen Uber die Zulassung und die Befreiung von schriftlichen Prifungsberei-
chen sind dem Antragssteller/der Antragstellerin rechtzeitig unter Angabe des Prifungstermins
und -ortes einschlieBlich der erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel mitzuteilen. Auf das besondere
Antragsrecht fir Behinderte ist hinzuweisen. Die Entscheidungen Uber die Nichtzulassung und
Uber die Ablehnung der Befreiung sind dem Antragssteller/der Antragstellerin schriftlich mit Be-
grindung bekannt zu geben.

(3) Die Zulassung und die Befreiung von schriftlichen Priifungsbereichen kénnen von der Arzte-
kammer bis zur Bekanntgabe des Priifungsergebnisses widerrufen werden, wenn sie aufgrund
gefalschter Unterlagen oder falscher Angaben ausgesprochen wurde.
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§9

Priifungsgebiihr

Fir die Teilnahme an der Prifung wird eine Priifungsgebuhr erhoben. Die Hohe der Prifungsge-
biihr bestimmt sich nach der Gebiihrenordnung der Arztekammer Nordrhein. Die Priifungsge-
bihr ist vom Priifungsbewerber nach Aufforderung an die Arztekammer zu entrichten.

Dritter Abschnitt

Prifungsausschuss

§10

Errichtung

(1) Fir die Durchfiihrung von Priifungen im Bereich der beruflichen Fortbildung errichtet die Arz-
tekammer einen Priifungsausschuss oder mehrere Prifungsausschisse.

(2) Die Arztekammer Nordrhein kann mit einer oder mehreren anderen Arztekammern einen ge-
meinsamen Priifungsausschuss oder gemeinsame Priifungsausschiisse errichten.

§M

Zusammensetzung und Berufung
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(1) Der Priufungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern flir den
Verhinderungsfall. Die Mitglieder mussen fiir die Priifungsgebiete sachkundig und fiir die Mitwir-
kung im Prifungswesen geeignet sein. Die Mitglieder von Prifungsausschiissen sind hinsichtlich
der Beurteilung der Priifungsleistungen unabhangig und nicht an Weisungen gebunden.

(2) Dem Priifungsausschuss gehéren als Mitglieder ein Arzt/eine Arztin als Beauftragter/Beauf-
tragte der Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen und eine/r Medizinische/r Fachangestellte/r (Arzt-
helfer/Arzthelferin) als Beauftragter/Beauftragte der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie
eine Person an, die als Lehrkraft im beruflichen Schul- oder Fortbildungswesen tatig ist.

(3) Die Mitglieder werden von der Arztekammer fiir 3 Jahre berufen.

(4) Die Beauftragte/der Beauftragte der Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen wird auf Vorschlag der
im Bereich der Arztekammer bestehenden Gewerkschaften und selbststandigen Vereinigungen
von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung berufen.

(5) Die Lehrkraft aus dem beruflichen Schul- oder Fortbildungswesen wird im Einvernehmen mit
der Schulaufsichtsbehorde oder der von ihr bestimmten Stelle berufen. Soweit es sich um Lehr-
krafte von Fortbildungseinrichtungen handelt, werden diese von den Fortbildungseinrichtungen
benannt.

(6) Werden Mitglieder nicht innerhalb einer von der Arztekammer gesetzten angemessenen Frist
vorgeschlagen, so beruft die Arztekammer Nordrhein diese nach pflichtgem&Bem Ermessen.

(7) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der Prifungsausschiisse kdnnen nach Anho-
rung aus wichtigem Grunde abberufen werden.

(8) Die Tatigkeit im Prifungsausschuss ist ehrenamtlich. Flir bare Auslagen und fiir Zeitversaum-
nis ist, soweit eine Entschadigung nicht von anderer Seite gewahrt wird, eine angemessene Ent-
schadigung zu zahlen, deren Héhe sich nach der Entschidigungsregelung der Arztekammer
Nordrhein fir die Mitglieder der Prifungsausschiisse in der Fortbildungspriifung Fachwirtin fir
ambulante medizinische Versorgung richtet.
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§12

Ausschluss von der Mitwirkung

(1) Bei der Zulassung und Priifung dirfen Angehorige der Priifungsbewerber/Priifungs-bewer-
berinnen nicht mitwirken. Angehdorige im Sinne des Satz 1 sind:

1. Verlobte,

2. Ehegatten,

3. eingetragene Lebenspartner,

4. Verwandte und Verschwagerte gerader Linie,

5. Geschwister,

6. Kinder der Geschwister,

7. Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten,
8. Geschwister der Eltern,

9. Personen, die durch ein auf langere Dauer angelegtes Pflegeverhaltnis mit hauslicher Ge-
meinschaft wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind (Pflegeeltern und Pflegekinder).

(2) Angehorige sind die im Satz 2 aufgeflihrten Personen auch dann, wenn

1. in den Fallen der Nummern 2, 3, 4 und 7 die die Beziehung begriindende Ehe oder die Lebens-
partnerschaft nicht mehr besteht;

2. in den Fallen der Nummern 4 bis 8 die Verwandtschaft oder Schwagerschaft

durch Annahme als Kind erloschen ist;

3. im Falle der Nummer 9 die hausliche Gemeinschaft nicht mehr besteht, sofern

die Personen weiterhin wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind.
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(3) Halt sich ein Prifungsausschussmitglied nach Absatz 1 flir ausgeschlossen oder bestehen
Zweifel, ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 gegeben sind, ist dies der Arztekammer mitzu-
teilen, wahrend der Prifung dem Priifungsausschuss. Die Entscheidung tGber den Ausschluss
von der Mitwirkung trifft die Arztekammer, wahrend der Priifung der Priifungsausschuss. Im
letzteren Fall darf das betroffene Mitglied nicht mitwirken. Ausgeschlossene Personen durfen bei
der Beratung und Beschlussfassung nicht zugegen sein.

(4) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen gegen eine unparteiische Ausiibung des
Prifungsamtes zu rechtfertigen, oder wird von einer Prifungsteilnehmerin das Vorliegen eines
solchen Grundes behauptet, so hat die betroffene Person dies der Arztekammer mitzuteilen,
wahrend der Priifung dem Priifungsausschuss. Absatz 2 Satze 2 bis 4 gelten entsprechend.

(5) Personen, die gegenliber dem Prifungsteilnehmer/der Prifungsteilnehmerin Arbeitgeber-
funktionen innehaben, sollen, soweit nicht besondere Umstande eine Mitwirkung zulassen oder
erfordern, nicht mitwirken.

(6) Wenn in den Fallen der Absatze 1 bis 3 eine ordnungsgemaBe Besetzung des Prifungsaus-
schusses nicht méglich ist, kann die Arztekammer die Durchfiihrung der Priifung einem anderen
oder einem gemeinsamen Prifungsausschuss Ubertragen. Erforderlichenfalls kann eine andere
zustandige Stelle ersucht werden, die Prifung durchzuflihren. Das Gleiche gilt, wenn eine objek-
tive Durchfiihrung der Priufung aus anderen Grunden nicht gewahrleistet erscheint.

§13

Vorsitz, Beschlussfahigkeit, Abstimmung

(1) Der Priufungsausschuss wahlt ein Mitglied, das den Vorsitz fihrt, und ein weiteres Mitglied,
das den Vorsitz stellvertretend Gbernimmt.

(2) Der Prufungsausschuss ist beschlussfahig, wenn alle drei Mitglieder mitwirken. Er beschlieBt
mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des vorsit-
zenden Mitgliedes den Ausschlag.
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§14

Geschaftsfuhrung

(1) Die Geschaftsfihrung des Prifungsausschusses liegt im Benehmen mit dem Prifungsaus-
schuss bei der Arztekammer. Einladungen (Vorbereitung, Durchfiihrung, Nachbereitung), Proto-
kollfiihrung und Durchflihrung der Beschliisse erfolgen im Einvernehmen mit dem Vorsitz des
Prifungsausschusses.

(2) Zu den Sitzungen des Prifungsausschusses sind die ordentlichen Mitglieder rechtzeitig ein-
zuladen. Stellvertretende Mitglieder werden in geeigneter Weise unterrichtet. Kann ein Mitglied
an einer Sitzung nicht teilnehmen, so hat es dies unverziiglich der Arztekammer mitzuteilen. Fiir
ein verhindertes Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied einzuladen, welches derselben Gruppe
angehort.

(3) Die Sitzungsprotokolle sind von dem/der Protokollfiihrer/in und dem/der Vorsitzenden zu un-
terzeichnen.

§15

Verschwiegenheit

Unbeschadet bestehender Informationspflichten, insbesondere gegeniiber dem Berufsbildungs-
ausschuss, haben die Mitglieder des Priifungsausschusses und sonstige mit der Prifung befass-
ten Personen sowie gegebenenfalls zugelassene Gaste Uber alle Prifungsvorgange Verschwie-
genheit gegeniiber Dritten zu wahren. Ausnahmen bediirfen der Einwilligung der Arztekammer.
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Vierter Abschnitt

Durchfiihrung der Fortbildungsprufung

§16

Priiffungsgegenstand, Priifungssprache

(1) Gegenstand der Fortbildungsprifung ist der Nachweis von Kenntnissen, Fertigkeiten, Fahig-
keiten und Erfahrungen, die durch die Aufstiegsfortbildung nach §§ 4, 5 zum Fachwirt/zur Fach-
wirtin fir ambulante medizinische Versorgung erworben wurden.

(2) Die Prufungssprache ist Deutsch.

§17

Gliederung der Priifung, Priiffungsverfahren

(1) Die Prufung besteht aus einem schriftlichen und einem praktisch-mundlichen Teil.

(2) Der schriftliche Teil erstreckt sich auf die in § 5 festgelegten Prifungsbereiche. Diese kénnen
im Antwortauswahlverfahren stattfinden (Multiple Choice). Der Priifungsausschuss beschlieBt
die Fragen auf Vorschlag der Dozenten. Die Priifungsdauer betragt grundsatzlich 240 Minuten
gegebenenfalls abzlglich anzurechnender Priifungsbereiche gem. § 7.

(3) Der praktisch-muindliche Teil der Priifung besteht aus einer handlungsfeldiibergreifenden
Projektarbeit (Hausarbeit) und einem die Projektarbeit (Hausarbeit) berlicksichtigenden Fachge-

sprach.
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(4) In einer handlungsfeldibergreifenden Projektarbeit (Hausarbeit) soll der Prifungsteilnehmer/
die Prifungsteilnehmerin nachweisen, dass er/sie eine komplexe Problemstellung der Gesund-
heitseinrichtung erfassen, darstellen, beurteilen und I6sen kann. Die Themenstellung kann alle in
§ 5 genannten Prifungsbereiche umfassen, muss aber unter grundsatzlicher Berlicksichtigung
des Priifungsbereiches Lern- und Arbeitsmethodik mindestens 2 weitere Prifungsbereiche ver-
binden. Das Thema der Projektarbeit (Hausarbeit) wird vom Priifungsausschuss gestellt. Die Pro-
jektarbeit (Hausarbeit) ist als schriftliche Arbeit anzufertigen.

(5) Auf der Grundlage der Projektarbeit (Hausarbeit) soll der Priifungsteilnehmer/die Prifungs-
teilnehmerin in einem Fachgesprach nachweisen, dass er/sie in der Lage ist, seine/ihre Hand-
lungskompetenzen in praxisbezogenen Situationen anwenden und sachgerechte Lésungen erar-
beiten zu konnen. Daneben werden auch vertiefende und erweiterte Fragestellungen aus ande-
ren Handlungs- und Kompetenzfeldern einbezogen. Es soll héchstens 60 Minuten dauern.

§18

Priifungsaufgaben

(1) Der Prufungsausschuss beschlieBt auf der Grundlage der Prifungsanforderungen die Pri-
fungsaufgaben.

(2) Uberregional oder von einem Aufgabenerstellungsausschuss bei der Arztekammer erstellte
oder ausgewahlte Aufgaben werden vom Priifungsausschuss tibernommen, sofern diese Aufga-
ben von Gremien erstellt oder ausgewahlt und beschlossen wurden, die entsprechend § 11 zu-
sammengesetzt sind und die Arztekammer {ber die Ubernahme entschieden hat.

§19

Ausschluss der Offentlichkeit

Die Priifungen sind nicht 6ffentlich. Vertreter und Vertreterinnen der obersten Landesbehorden,
der Arztekammer sowie die Mitglieder des Berufsbildungsausschusses der Arztekammer kénnen
anwesend sein. Der Priifungsausschuss kann im Einvernehmen mit der Arztekammer andere
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Personen als Gaste zulassen. An der Beratung uber das Prifungsergebnis dirfen nur die Mitglie-
der des Priifungsausschusses beteiligt sein.

§ 20

Leitung, Aufsicht und Niederschrift

(1) Die Prifung wird unter Leitung des Vorsitzes vom gesamten Prifungsausschuss abgenom-
men.

(2) Die Arztekammer regelt im Einvernehmen mit dem Priifungsausschuss die Aufsichtsfiihrung,
die sicherstellen soll, dass die Prifungsleistungen selbststandig und nur mit erlaubten Arbeits-
und Hilfsmitteln durchgefuhrt werden.

(3) Stérungen durch auBere Einflisse missen von Prifungsteilnehmern/Priifungsteil-nehmerin-
nen ausdricklich gegenlber der Aufsicht oder dem Vorsitz gertigt werden. Entstehen durch die
Storungen erhebliche Beeintrachtigungen, entscheidet der Prifungsausschuss lber Art und Um-
fang von geeigneten AusgleichsmaBnahmen. Bei der Durchflihrung von schriftlichen Prifungen
kann die Aufsicht Uber die Gewahrung einer Zeitverlangerung entscheiden.

(4) Uber den Ablauf der Priifung ist eine Niederschrift zu fertigen.

§ 21

Ausweispflicht und Belehrung
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Der Prufungsteilnehmer/die Priufungsteilnehmerin hat sich auf Verlangen des Vorsitzes oder der
Aufsichtsfiihrung Gber seine/ihre Person auszuweisen. Er/sie ist vor Beginn der Priifung Uber
den Prifungsablauf, die zur Verfigung stehende Zeit, die erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel, die
Folgen von Tauschungshandlungen, OrdnungsverstoBen, Ricktritt und Nichtteilnahme zu beleh-
ren.

§22

Tauschungshandlungen und OrdnungsverstoBe

(1) Unternimmt es ein Prifungsteilnehmer/eine Prifungsteilnehmerin, das Prifungsergebnis
durch Tauschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen oder leistet er/
sie Beihilfe zu einer Tauschung oder einem Tauschungsversuch, liegt eine Tauschungshandlung
vor.

(2) Wird wahrend der Priifung festgestellt, dass ein Priifungsteilnehmer/eine Priifungsteilnehme-
rin eine Tauschungshandlung begeht oder einen entsprechenden Verdacht hervorruft, ist der
Sachverhalt von der Aufsichtsfiihrung festzustellen und zu protokollieren. Der Prifungsteilneh-
mer/die Prufungsteilnehmerin setzt die Prifung vorbehaltlich der Entscheidung des Prifungs-
ausschusses Uber die Tauschungshandlung fort.

(3) Liegt eine Tauschungshandlung vor, wird die von der Tauschungshandlung betroffene Pru-
fungsleistung mit ,ungeniigend” (= 0 Punkte) bewertet. In schweren Fallen, insbesondere bei
vorbereiteten Tauschungshandlungen, kann der Priifungsausschuss den Priifungsteil oder die
gesamte Prifung mit ,ungeniigend” (= O Punkte) bewerten.

(4) Behindert ein Prifungsteilnehmer/eine Prifungsteilnehmerin durch ihr Verhalten die Priifung
so, dass die Priifung nicht ordnungsgeman durchgefihrt werden kann, ist sie von der Teilnahme
auszuschlieBen. Die Entscheidung hierliber kann von der Aufsichtsflihrung getroffen werden.
Die endgultige Entscheidung Uber die Folgen fir den Prifungsteilnehmer/die Prifungsteilneh-
merin hat der Prifungsausschuss unverziglich zu treffen. Absatz 3 gilt entsprechend. Gleiches
gilt bei Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften.

(5) Vor Entscheidungen des Prifungsausschusses nach den Absatzen 3 und 4 ist der Prifungs-
teilnehmer/die Prifungsteilnehmerin zu héren.
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(6) Wird ein VerstoB nach Abs. 1 erst nach Beendigung des Priifungsverfahrens bekannt, so
kann der Prufungsausschuss innerhalb von zwei Jahren nach Abschluss des Prifungsverfah-
rens nach Anhorung des Priflings das Priifungsergebnis entsprechend berichtigen oder die Pri-
fung fur nicht bestanden erklaren. Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen. Die Frist nach S. 1 gilt
nicht in den Fallen, in denen der Prifling Uber seine Teilnahme an der Prufung getauscht hat.

§23

Riicktritt, Nichtteilnahme

(1) Der Prufungsteilnehmer/die Prifungsteilnehmerin kann nach erfolgter Anmeldung vor Beginn
der Prifung, bei schriftlicher Prifung vor Bekanntgabe der Priifungsaufgaben, durch schriftliche
Erklarung zurlcktreten. In diesem Fall gilt die Prifung als nicht begonnen.

(2) Versaumt der Priifungsteilnehmer/die Priifungsteilnehmerin einen Prifungstermin, so kdnnen
bereits erbrachte selbststandige Priufungsleistungen anerkannt werden, wenn ein wichtiger
Grund fur die Nichtteilnahme vorliegt. Selbststandige Prifungsleistungen sind solche, die thema-
tisch klar abgrenzbar und nicht auf eine andere Prifungsleistung bezogen sind sowie eigenstan-
dig bewertet werden.

(3) Erfolgt der Rucktritt nach Beginn der Prifung oder nimmt der Prifungsteilnehmer/die Pru-
fungsteilnehmerin an der Priifung nicht teil, ohne dass ein wichtiger Grund vorliegt, so wird die
Prifung mit ,ungeniigend” (= O Punkte) bewertet.

(4) Der wichtige Grund ist unverzlglich mitzuteilen und nachzuweisen. Im Krankheitsfall ist die
Vorlage eines arztlichen Attestes erforderlich. Die Entscheidung Uber das Vorliegen eines wichti-
gen Grundes trifft der Priifungsausschuss.

§24

Nachteilsausgleich fur behinderte Menschen
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Bei der Durchflihrung der Priifung werden die besonderen Verhaltnisse behinderter Menschen
berucksichtigt werden. Dies gilt insbesondere fur die Dauer der Prifung, die Zulassung von
Hilfsmitteln und die Inanspruchnahme von Hilfeleistungen Dritter wie Gebardensprachdolmet-
scher flr horbehinderte Menschen. Art und Grad der Behinderung ist mit dem Antrag auf Zulas-
sung zur Prufung (§ 8 Abs. 1) nachzuweisen.

Fiinfter Abschnitt

Bewertung, Feststellung und Beurkundung des Prifungsergebnisses

§25

Bewertungsschliissel

Die Prifungsleistungen sind wie folgt zu bewerten:

Eine den Anforderungen in besonderem MaBe entsprechende Leistung

= 100-92 Punkte = Note 1 = sehr gut;

eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung

= unter 92-81 Punkte = Note 2 = gut;

eine den Anforderungen im Allgemeinen entsprechende Leistung

= unter 81-67 Punkte = Note 3 = befriedigend;
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eine Leistung, die zwar Mangel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht

= unter 67-50 Punkte = Note 4 = ausreichend;

eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lasst, dass gewisse
Grundkenntnisse noch vorhanden sind

= unter 50-30 Punkte = Note 5 = mangelhaft;

eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst Grundkenntnisse fehlen

= unter 30-0 Punkte = Note 6 = ungentgend.

Der Hundert-Punkte-Schlissel ist der Bewertung aller Prufungsleistungen sowie der Ermittlung
von Zwischen- und Gesamtergebnissen zugrunde zu legen.

§ 26

Feststellung der Prifungsergebnisse

(1) Der Prufungsausschuss stellt gemeinsam die Ergebnisse der Priifungsteile sowie das Ge-
samtergebnis der schriftlichen und mindlich-praktischen Prifung fest.

(2) Bei der Feststellung von Prifungsergebnissen werden Prifungsleistungen, von denen befreit
worden ist, mit der festgelegten Benotung in das Gesamtergebnis eingerechnet.

(3) Der Prifungsausschuss kann zur Bewertung einzelner Prifungsleistungen Stellungnahmen
Dritter einholen.

§ 27
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Bewerten der Priifungsteile und Bestehen der Priifung

(1) Fur die Ermittlung der Gesamtnote sind die Ergebnisse der beiden Prifungsteile gemaB § 17
gleich zu gewichten.

(2) Der praktisch-mundliche Teil wird nach Durchfiihrung des Fachgesprachs mit einer Gesamt-
note bewertet.

(3) Die Prifung ist bestanden, wenn in beiden Prifungsteilen mindestens ausreichende Leistun-
gen erbracht wurden.

§28

Ergebnisniederschrift, Mitteilung liber Bestehen oder Nichtbestehen

(1) Uber die Feststellung der einzelnen Priifungsergebnisse ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie
ist von den Mitgliedern des Priifungsausschusses zu unterzeichnen.

(2) Dem Prufungsteilnehmer/Der Prifungsteilnehmerin soll unmittelbar nach Feststellung des
Gesamtergebnisses der Priifung mitgeteilt werden, ob er/sie die Priifung ,bestanden” oder ,nicht
bestanden” hat.

(3) Uber das Bestehen eines Priifungsteils erhalt der Priifungsteilnehmer/die Priifungsteilnehme-
rin einen Bescheid.

(4) Nach Bestehen der gesamten Priifung erteilt die Arztekammer ein Priifungszeugnis.

§29
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Priifungszeugnis und Fachwirtbrief

(1) Das Prifungszeugnis enthalt

- die Bezeichnung ,Zeugnis” und die Angabe der Fortbildungsregelung,

- die Personalien des Prufungsteilnehmers/der Prifungsteilnehmerin (Name, Vorname, Ge-
burtsdatum),

- die Bezeichnung der Prifungsordnung mit Datum und Fundstelle,
- die Ergebnisse des schriftlichen und mundlich/praktischen Teils sowie die Gesamtnote,
- das Datum des Bestehens der Priifung,

- die Namenswiedergaben (Faksimile) oder Unterschriften des Vorsitzes des Prifungsaus-
schusses und der beauftragten Person der Arztekammer Nordrhein mit Siegel.

(2) Dem Zeugnis ist auf Antrag des Prufungsteilnehmers/der Prifungsteilnehmerin eine englisch-
sprachige und eine franzdsischsprachige Ubersetzung beizufiigen.

(3) Der Prufungsteilnehmer/Die Prifungsteilnehmerin erhalt nach erfolgreich abgelegter Prifung
und Nachweis des Wahlteils den Brief ,Fachwirt fir ambulante medizinische Versorgung"/
«Fachwirtin fir ambulante medizinische Versorgung".

§30

Bescheid iiber nicht bestandene Priifung

(1) Bei nicht bestandener Prifung erhalt der Prifungsteilnehmer/die Prifungsteilnehmerin von
der Arztekammer einen schriftlichen Bescheid. Darin ist anzugeben, in welchem Priifungsteil
ausreichende Leistungen nicht erbracht wurden.

(2) Auf die besonderen Bedingungen der Wiederholungsprifung geman § 31ist hinzuweisen.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 25/29



Sechster Abschnitt

Wiederholungsprufung

§ 31

Wiederholungspriifung

(1) Eine Fortbildungspriifung, die nicht bestanden ist, kann zweimal wiederholt werden. Ebenso
konnen Prifungsteile, die nicht bestanden sind, zweimal wiederholt werden. Es gelten die in der
Wiederholungsprifung erzielten Ergebnisse.

(2) Hat der Prifungsteilnehmer/die Prifungsteilnehmerin bei nicht bestandener Priifung in einem
Prufungsteil mindestens ausreichende Leistungen erbracht, so ist sie auf Antrag von diesem
Prifungsteil zu befreien, sofern der Prifungsteilnehmer/die Prifungsteilnehmerin sich innerhalb
von zwei Jahren — gerechnet vom Tage der Feststellung des Ergebnisses der nicht bestandenen
Priifung an — zur Wiederholungspriifung anmeldet.

(3) Die Prufung kann friihestens zum nachsten Priifungstermin (§ 6) wiederholt werden.

(3) Die Vorschriften Giber die Anmeldung und Zulassung finden flr die Anmeldung zur Wiederho-
lungsprifung Anwendung. Bei der Anmeldung sind zudem Ort und Datum der vorausgegangen
Priifung anzugeben.

(4) Fir die Durchfiihrung der Priifung sowie die Bewertung und Feststellung der Priifungsergeb-
nisse gelten die §§ 16-30 entsprechend.
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Siebter Abschnitt

Schlussbestimmungen

§32

Rechtsbehelfsbelehrung

MaBnahmen und Entscheidungen der Priifungsausschiisse sowie der Arztekammer sind bei ihrer
schriftlichen Bekanntgabe an den Priifungsbewerber/die Prifungsbewerberin bzw. den Pri-
fungsteilnehmer/die Priifungsteilnehmerin mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Diese
richtet sich im Einzelnen nach der Verwaltungsgerichtsordnung und den dazu erlassenen Aus-
flihrungsbestimmungen des Landes Nordrhein-Westfalen.

§33

Einsicht und Aufbewahrung von Priifungsunterlagen

(1) Auf Antrag ist dem Prifungsteilnehmer/der Prifungsteilnehmerin binnen der gesetzlich vor-
gegebenen Frist zur Einlegung eines Rechtsbehelfs Einsicht in seine Prifungsunterlagen zu ge-
wahren. Die schriftlichen Prifungsarbeiten sind zwei Jahre, die Niederschriften 10 Jahre aufzu-
bewahren. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Zugang des Priifungsbescheides. Der Ablauf
der vorgenannten Fristen wird durch das Einlegen eines Rechtsmittels gehemmt.

(2) Die Aufbewahrung kann auch elektronisch erfolgen. Landesrechtliche Vorschriften zur Archi-

vierung bleiben unberihrt.
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§34

Inkrafttreten

Diese Prufungsordnung tritt am Tag nach der Bekanntmachung im Ministerialblatt fiir das Land
Nordrhein-Westfalen in Kraft.

Ausfertigung:

Disseldorf, den 11. Juli 2020

Rudolf Henke

— Prasident —

Genehmigt:

Dusseldorf, den 5. August 2020

Ministerium fur Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen
Az: IV B1G.0107
Im Auftrag

Stenzel

Die Anderung der Priifungsordnung wird hiermit ausgefertigt und im Ministerialblatt fiir das Land
Nordrhein-Westfalen sowie im Rheinischen Arzteblatt bekannt gemacht.

Dusseldorf, den 14. August 2020

Rudolf Henk e
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— Prasident —

MBI. NRW. 2020 S. 760

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 29/29



	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Fortbildungsprüfungsordnung zur Fachwirtin/zum Fachwirt für ambulante medizinische Versorgung der Ärztekammer Nordrhein 


